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GEBÜHRENBEFREIUNG

bei der GIS

DAS BUNDESSOZIALAMT INFORMIERT ÜBER EINE LEISTUNG DER GIS:

Kurzinfo über die Gebührenbefreiung bei der GIS = Gebühren Info Service
Ein Antrag auf Befreiung von den Rundfunkgebühren bzw. Zuschussleistung zu den Fernsprechentgelten (ehemals Telefonbefreiung) kann bei sozialer und/oder körperlicher Hilfsbedürftigkeit gestellt werden.

Voraussetzungen sind u.a.:

· Volljährigkeit

· Hauptwohnsitz in Österreich

· geringes Haushalts-Nettoeinkommen für Bezieher von:

· Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung
· Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen oder diesen Zuwendungen vergleichbare sonstige wiederkehrende Leistungen versorgungsrechtlicher Art der öffentlichen Hand[image: image1.png]



· Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977[image: image2.png]



· Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz[image: image3.png]



· Beihilfen nach dem Arbeitsmarktservicegesetz BGBI, Nr. 313/1994[image: image4.png]



· Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1983[image: image5.png]



· Leistungen und Unterstützungen aus der Sozialhilfe oder der freien Wohlfahrtspflege oder aus sonstigen öffentlichen Mitteln wegen sozialer Hilfsbedürftigkeit (Personen, die Rezeptgebühr befreit sind) sowie[image: image6.png]



· Gehörlose oder schwer hörbehinderte Personen (hinsichtlich der Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt, sofern die technische Ausgestaltung des Zugangs zum öffentlichen Kommunikationsnetz eine Nutzung für sie ermöglicht)

Was bedeutet geringes Haushaltsnettoeinkommen?

Das Haushalts-Nettoeinkommen ist das Nettoeinkommen ALLER in einem Haushalt lebenden Personen. Dieses Einkommen darf den gesetzlichen vorgeschriebenen Befreiungsrichtsatz nicht überschreiten.

Ab 1.1.2011 geltender Richtsatz:

Haushalt mit 1 Person
€    888,61
HH mit 2 Personen
€ 1.332,31
für jede weitere Person
€    137,10
Bei der Ermittlung des Nettoeinkommens sind Leistungen auf Grund des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, Kriegsopferrenten, Heeresversorgungsrenten, Opferfürsorgerenten, Verbrechensopferrenten sowie Unfallrenten und das Pflegegeld nicht anzurechnen.

Übersteigt das Nettoeinkommen die maßgeblichen Betragsgrenzen, kann der Antragsteller folgende abzugsfähige Ausgaben geltend machen: 

· Hauptmietzins einschließlich der Betriebskosten im Sinne des Mietrechtsgesetzes, wobei eine gewährte Mietzinsbeihilfe anzurechnen ist, (entsprechende Belege bitte dem Antrag in Kopie beilegen z. B. Mietvertrag, Bestätigung über eine Mietzinsbeihilfe etc.)

· [image: image7.png]


anerkannte außergewöhnliche Belastungen im Sinne der §§ 34 und 35 des Einkommenssteuergesetzes 1988 (z.B. Pauschalsätze bei Behinderung, Diät, StVO-Parkausweis.....)

ANTRAGSFORMULARE: 

erhältlich

in den Gemeindeämtern
in allen Raiffeisenbanken
im Internet herunterzuladen unter www.orf-gis.at
telefonisch unter der Service-Nr. 0810 00 10 80

FAX 05 0200 300, E-Mail gis.office@orf-gis.at
GIS Gebühren Info Service Postfach 1000, 1051 Wien

Haben Sie einen Antrag an die GIS mit allen erforderlichen Unterlagen und Bestätigungen eingeschickt, so erhalten Sie einen Bescheid/Gutschein. Im Fall einer positiven Erledigung Ihres Antrags, wird diesem für maximal 36 Monate stattgegeben. Diesen Bescheid/Gutschein müssen Sie dann so rasch wie möglich an den von Ihnen gewählten Telefonanbieter weiterleiten.
Wichtige Information: Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt ist nur bei einem Festnetzanschluss oder einem Wertkartenhandy möglich.

Dzt. zur Auswahl stehende Telefonanbieter:

Festnetz:


Originalbescheid senden an:

· TELEKOM Austria AG

Telekom Austria, Postfach 1001, 1011 Wien,



kostenlose Servicehotline 0800 100 100,




www.aon.at/festnetz
· Multikom Austria Telekom GmbH




Multikom Austria Telekom GmbH

Jakob-Haringer-Straße 1, 5020 Salzburg,

Tel. +43 593335000, http://www.multikom.at


· Mmc Kommunicationstechnologie GmbH 



Mmc Kommunikationstechnologie GmbH




Brühlerstrasse 19, 2340 Mödling




Tel. +43 (2236) 892 052-0, www.mmc.at
· AiCall Digital Telephone Service



Ihren AiCall Kabel TV-Betreiber, Hotline 050/30 50 300,




www.aicall.at
· Kabel-TV Amstetten GmbH
http://kabel-tv-amstetten.gemeindeausstellung.at
Wertkartenhandy:

· T-Mobile (Klax Sozial)

Originalbescheid und Lichtbildausweis mitnehmen in einen


T-Mobile Shop


www.t-mobile.at/privat/tarife/klax_wertkarte/klax_sozial/index.html
· Orange (Wertkarte Fair)

Originalbescheid und Lichtbildausweis mitnehmen in


eine ONE World,


http://www.orange.at/Content.Node/tarife/wertkarte/
· Mobilkom (B-Free social)
Originalbescheid und Lichtbildausweis mitnehmen in 



einen A1 Shop, www.a1.net/privat/bfreesocial
· “3“ - Hutchison

Bestellhotline unter 0800 303 500

(3ReLoadXL Social)

der GIS- Bescheid ist Voraussetzung für diesen Tarif

www.drei.at/portal/de/privat/tarife/ReloadXL_Social.html
Die mit Verordnung festgelegte Begünstigung beträgt monatlich € 10 und/oder mind. 1 Stunde pro Monat gratis telefonieren.

Wenn Sie Fragen haben:

Sie erhalten weitere Informationen beim Kundendienst in den 
GIS Service Centern
 oder unter der Service-Hotline 0810 00 10 80 (zum Ortstarif aus ganz Österreich)
oder per Mail: gis.office@orf-gis.at
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